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Aufbewahrungsfrist: Folgende Unterlagen können im Jahr 2012 
vernichtet werden 
 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2011 
vernichtet werden: 
 
· Aufzeichnungen aus 2001 und früher. 
· Inventare, die bis zum 31.12.2001 aufgestellt worden sind. 
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2001 oder früher erfolgt ist. 
· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 2001 oder früher 

aufgestellt worden sind. 
· Buchungsbelege aus dem Jahre 2001 oder früher. 
· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- 

oder Geschäftsbriefe, die 2005 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
· sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2005 oder 

früher. 
 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
 
· für eine begonnene Außenprüfung, 
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
· für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes 

Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten 
werden müssen. 
 
Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus 
nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige 
Einkünfte) mehr als EUR 500.000,00 im Kalenderjahr 2010 betragen hat, müssen ab 2011 
die im Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre 
aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten 
gesondert maßgebend. 
 
Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in 
dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
  



 

 

Elektronische Lohnsteuerkarte erst ab 1.1.2013 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte noch im Oktober 2011 darauf 
hingewiesen, dass die bisherige Papier-Lohnsteuerkarte ab dem 1.1.2012 durch die 
elektronische Lohnsteuerkarte ersetzt wird. Mit Schreiben vom 18.11.2011 hat das 
Ministerium die Verzögerung des Starttermins bekannt gegeben und Folgendes mitgeteilt: 
 
· Die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der vom Finanzamt ausgestellten 

Ersatzbescheinigung 2011 (Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchensteuermerkmal und 
ggf. Freibeträge) gelten bis zum Beginn des elektronischen Verfahrens weiter. Dies 
bedeutet, dass Arbeitnehmer diese Unterlagen bei einem Arbeitgeberwechsel dem neuen 
Arbeitgeber aushändigen müssen. 
 

· Bei Änderungen, die weder auf der Lohnsteuerkarte 2010 noch auf der 
Ersatzbescheinigung 2011 eingetragen sind, muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 
das Informationsschreiben des Finanzamts über die elektronisch gespeicherten Daten 
(soweit diese zutreffend sind) oder den Ausdruck des Finanzamts der ab 2012 gültigen 
ELStAM übergeben. 

 
· Ein evtl. falscher Lohnsteuerabzug kann ggf. mit Beginn des elektronischen Verfahrens 

oder durch die Einkommensteuerveranlagung berichtigt werden. 
  



 

 

Jahresabschluss 2010 zum 31.12.2011 veröffentlicht? 
 
Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2009 begonnen hatten, endete am 31.12.2011 die 
Frist zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses z. B. einer GmbH oder einer 
GmbH & Co. KG. Bis zu diesem Stichtag mussten diese Unternehmen ihren 
Jahresabschluss 2010 beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen (§ 325 HGB). 
 
Kapitalgesellschaften müssen nach Inkrafttreten des Gesetzes über elektronische 
Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) mit 
Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen. 
 
Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGn von 
Amts wegen auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 31.12.2009 begonnene 
Geschäftsjahre innerhalb von sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld androhen. 
Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter 
Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. 
 
Das Ordnungsgeld beträgt bei erstmaligem Nichtnachkommen der Veröffentlichung 
mindestens EUR 2.500,00. Wenn nicht veröffentlicht wird, kann es mehrfach festgesetzt 
werden und bis zu EUR 25.000,00 betragen. 



 

 

Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung der Rückkaufsoption im Kfz-
Handel 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 17.11.2010, I R 83/09) hatte entschieden, dass Auto-
Händler, die verkaufte Autos auf Verlangen des Käufers zurückkaufen, für diese Option eine 
Verbindlichkeit in Höhe des dafür vereinnahmten Entgelts ausweisen müssen. 
 
Das Bundesfinanzministerium (BMF, Schr. v. 12.10.2011) musste nun noch festlegen, wie 
ein die Höhe des Optionsentgelts übersteigendes Risiko und wie die Option beim 
Berechtigten zu behandeln sind: 
 
(1) Ansatz und Bewertung der Verpflichtung aus der Rückverkaufsoption beim 

Händler 
 
Die Option ist eine wirtschaftlich und rechtlich selbstständige Leistung. Diese Verpflichtung 
ist als Verbindlichkeit zu passivieren und mit dem für die Rückverkaufsoption vereinnahmten 
oder zu schätzenden Entgelt zu bewerten. Da regelmäßig ein Gesamtverkaufspreis 
vereinbart wird, muss für die Option ein Teilbetrag des Gesamtverkaufspreises angesetzt 
werden. Der Teilbetrag kann aus unterschiedlichen Rabatten für Einräumung oder 
Nichtgewährung der Option abgeleitet und am Bilanzstichtag noch bestehende 
Verbindlichkeiten entsprechend bewertet werden. 
 
Die Verpflichtung des Händlers, die Option zu dulden und sich zur Erfüllung der 
Abnahmepflicht bereitzuhalten, endet erst mit der Ausübung oder dem Verfall der Option; zu 
diesem Zeitpunkt ist die Verbindlichkeit erfolgswirksam auszubuchen. 
 
Ein den Teilbetrag übersteigendes Risiko, wenn zu einem späteren Zeitpunkt der 
Rückverkauf eingefordert wird - z. B. durch einen sich abzeichnenden Preisverfall auf dem 
Gebrauchtwagenmarkt - ist als Rückstellung für drohende Verluste aus einem schwebenden 
Geschäft nicht passivierungsfähig. 
 
 
(2) Ansatz und Bewertung der Rückverkaufsoption beim Käufer (Optionsberechtigter) 
 
Für den Käufer ist die Option ein nichtabnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut, das 
grundsätzlich mit den Anschaffungskosten anzusetzen ist. Diese entsprechen dem Wert der 
beim Händler passivierten Verbindlichkeit; in dieser Höhe sind die Anschaffungskosten des 
erworbenen Autos gemindert. 
 
Das immaterielle Wirtschaftsgut ist erfolgswirksam auszubuchen, wenn der 
optionsberechtigte Käufer von seinem Recht Gebrauch macht und den Rückverkauf 
einfordert oder wenn das Recht, den Rückkauf von dem Händler zu verlangen, verfallen ist. 
  



 

 

Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und 
Verlustrechnungen: Umstellung der Buchführung frühzeitig 
angehen 
 
Bilanzierende Unternehmen müssen (bis auf wenige Ausnahmen) für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31.12.2011 beginnen, ihre Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung auf 
elektronischem Weg (E-Bilanz) an die Finanzverwaltung übermitteln. Diese wird es nicht 
beanstanden, wenn die Daten für 2012 noch auf Papier eingereicht werden (BMF- Schreiben 
vom 28.9.2011). 
 
Da spätestens für 2013 E-Bilanzen abzugeben sind, sollte bereits Anfang 2012 in 
Abstimmung mit dem Steuerberater entschieden werden, ob die Buchführung nicht bereits 
im Januar 2012 umgestellt werden sollte, um die gewünschte Informationstiefe frühzeitig 
erkennen zu können und um für 2013 fit zu sein. Die tatsächlichen Dimensionen der 
Umstellungen (Neueinrichtung von bis zu mehreren Hundert Konten) können nur im 
jeweiligen Einzelfall festgestellt werden. Eine frühzeitige Anpassung des unterjährigen 
Buchungsverhaltens verhindert das zeit- und kostenintensive Nacharbeiten bei der 
Jahresabschlusserstellung. 
 
Hintergrund für die Einführung der E-Bilanz ist u. a. der Ausbau des 
Risikomanagementsystems (RMS) durch die Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung will im 
Laufe der Jahre aus den übermittelten Daten Filtersysteme erstellen, die Abweichungen der 
Daten in Bilanzen oder Gewinn- und Verlustrechnungen „von der Norm“ elektronisch 
ermitteln, um so gezielter Betriebsprüfungen durchführen zu können. Unternehmen, deren 
Bilanzen „der Norm entsprechen“ sollen dann weitestgehend unbeanstandet „durchlaufen“. 
 
Diesbezüglich verweisen wir auch auf unsere Mandanteninformation zum Thema „E-Bilanz – 
rechtzeitig handeln“ vom 9.12.2012. 
  



 

 

Sachbezugswerte für 2012 
 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich 
der Wert nach der Sachbezugsverordnung. 
 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der 
Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt 
der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für 
die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen 
Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
 
Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Werte: 
 
 Monat 

EUR 
Kalendertag 
EUR 

Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 219,00 7,30 
Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung 
Frühstück 47,00 1,57 
Mittag- u. Abendessen je 86,00 2,87 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für 
sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 
 
· EUR 1,57 für das Frühstück 
· EUR 2,87 für Mittag-/Abendessen. 
  



 

 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2012 beantragen 
 
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-
Voranmeldungen sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, 
bietet sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2012 auch für diejenigen an, die ihre 
Voranmeldungen bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
 
· das Kalendervierteljahr 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2011 

mehr als EUR 7.500,00 betragen hat. 
 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als EUR 1.000,00 betragen, kann das Finanzamt den 
Unternehmer von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von 
Vorauszahlungen befreien. Wenn sich im Jahr 2011 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 
EUR 7.500,00 ergeben hat, kann durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2012 oder eines 
Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2012 bis zum 10.2.2012 der monatliche 
Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können 
Fristverlängerung für 2012 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2012 einen Antrag 
beim Finanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen 
Monat später fällig. Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine 
Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2011 
angemeldet und bis zum 10.2.2012 geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die 
am 11.2.2013 fällige Vorauszahlung für Dezember 2012 angerechnet. Ob das so bleibt, ist 
abzuwarten. Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum 
Januar 2012 grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats 
abgegeben werden müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. 
 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein 
Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, 
wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen 
bis zum 10.4.2012 zu stellen. 
 
Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unternehmer den 
Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr 
der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat 
Voranmeldungszeitraum. 
  



 

 

Die zum Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten Gegenständen zu 
treffende Zuordnungsentscheidung muss zeitnah dokumentiert 
werden 
 
Errichtet ein Unternehmer ein Gebäude, das er beruflich und privat nutzen will (gemischte 
Nutzung), kann er das Gebäude ganz oder teilweise seinem Unternehmensvermögen, 
alternativ seinem Privatvermögen zuordnen. Nur im ersten Fall kommt ein Vorsteuerabzug 
für die bezogenen Leistungen zur Herstellung des Gebäudes in Betracht. Die 
Zuordnungsentscheidung ist sofort bei Leistungsbezug zu treffen und darüber hinaus zeitnah 
zu dokumentieren. Zeitnah heißt bis spätestens im Rahmen der Umsatzsteuer-
Jahreserklärung, die bis zum 31. Mai des Folgejahres abgegeben sein muss. Wird diese 
gesetzliche Abgabefrist überschritten, liegt keine zeitnahe Dokumentation vor. Gibt es keine 
Beweisanzeichen für eine Zuordnung zum Unternehmen, kann diese auch nicht unterstellt 
werden. (BFH, Urt. v. 7.7.2011, V R 42/09)) 
 
 
 
 
Innergemeinschaftliche Lieferung bei Täuschung über Abnehmer 
umsatzsteuerpflichtig 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 11.8.2011, V R 50/09) hat in einer weiteren Entscheidung 
bestätigt, dass eine innergemeinschaftliche Lieferung nicht umsatzsteuerfrei ist, wenn der 
leistende Unternehmer über die Person des Abnehmers vorsätzlich falsche Angaben macht, 
um eine Besteuerung durch den Abnehmer im Bestimmungsland als innergemeinschaftlicher 
Erwerb zu vermeiden. Wirkt der Unternehmer an einer Steuerhinterziehung mit, ist die 
Lieferung selbst dann im Inland steuerpflichtig, wenn feststeht, dass die objektiven 
Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung (Verbringen des Gegenstands in 
einen anderen Mitgliedstaat der EU) erfüllt sind. 
 
In einer weiteren Entscheidung bejaht der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 11.8.2011, 
V R 19/10) die Umsatzsteuerpflicht einer innergemeinschaftlichen Lieferung, wenn der 
leistende Unternehmer weiß, dass der Abnehmer im Bestimmungsland falsche Angaben 
macht, um eine Besteuerung als innergemeinschaftlicher Erwerb zu vermeiden. 
 
Ob für die Umsatzsteuerpflicht einer innergemeinschaftlichen Lieferung bereits ausreicht, 
wenn der leistende Unternehmer weiß oder wissen musste, dass der Abnehmer ohne 
jegliche Verschleierung des tatsächlichen Sachverhalts „lediglich“ seinen steuerlichen 
Verpflichtungen nicht nachkommt, bleibt weiterhin offen. 
  



 

 

Umsatzsteuerliche Organschaft nur bei Personalunion der 
Geschäftsführung 
 
Grundsätzlich ist jedes rechtlich selbstständige Unternehmen ein steuerliches Subjekt im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Wenn aber eine juristische Person nach dem Gesamtbild 
der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein anderes 
Unternehmen (sog. Organträger) eingegliedert ist, liegt eine Organschaft vor. In diesem Falle 
ist die juristische Person als Organgesellschaft nicht selbstständig, sondern Teil des 
umsatzsteuerlichen Unternehmens des Organträgers. Deshalb sind beispielsweise die 
Umsätze zwischen Organträger und Organgesellschaft nicht umsatzsteuerbar und der 
Organträger ist Steuerschuldner der Umsätze der Organgesellschaft. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 7.7.2011, V R 53/10) hatte jetzt über die Frage der 
organisatorischen Eingliederung bei folgender Konstellation zu entscheiden: An der X GmbH 
waren die A GmbH zu 51 % und Herr B zu 49 % beteiligt. Geschäftsführer der A war Herr C, 
Geschäftsführer der X war Herr B, der auch Prokurist der A war. 
 
Das Gericht entschied, dass die X zwar finanziell, aber nicht organisatorisch in die A 
eingegliedert war, weil B nicht gleichzeitig Geschäftsführer der A war. Durch die 
organisatorische Eingliederung soll sichergestellt werden, dass der Wille des Organträgers in 
der Organgesellschaft durchgesetzt wird. Dies ist nur durch die Personalunion der 
Geschäftsführung gewährleistet. Dass B Prokurist der A war, reichte nicht aus, weil ein 
Prokurist nicht die Befugnisse eines Geschäftsführers hat. 
  



 

 

Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt auch bei kurzfristig 
kündbarem Mietvertrag vor 
 
Eine Unternehmerin betrieb in ihr gehörenden Geschäftsräumen ein Einzelhandelsgeschäft 
mit Sportartikeln. Sie veräußerte den Warenbestand und die Ladeneinrichtung ohne Ausweis 
von Umsatzsteuer. Parallel dazu vermietete sie die Geschäftsräume, in denen die 
Geschäftstätigkeit ausgeübt worden war, auf unbestimmte Zeit an den Erwerber. Der 
Mietvertrag konnte kurzfristig von beiden Seiten gekündigt werden. 
 
Bislang hatten Bundesfinanzhof und Finanzverwaltung die Vermietung der 
Geschäftsgrundlagen nur bei einer langfristigen Vermietung, ca. 8 bis 10 Jahre, ausreichen 
lassen. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH, Urt. v. 10.11.2011, C-444/10) nahm davon nun 
Abstand. 
 
Die Möglichkeit, einen Mietvertrag auf unbestimmte Zeit kurzfristig zu kündigen, lässt nicht 
automatisch den Schluss zu, dass der Erwerber beabsichtigte, den übertragenen 
Geschäftsbetrieb oder Unternehmensteil sofort abzuwickeln. Deshalb ist die Übereignung 
des Warenbestands und der Geschäftsausstattung eines Einzelhandelsgeschäfts unter 
gleichzeitiger Vermietung des Ladenlokals an den Erwerber auf unbestimmte Zeit, allerdings 
aufgrund eines von beiden Parteien kurzfristig kündbaren Vertrags, eine Übertragung eines 
Gesamt- oder Teilvermögens im Sinne dieser Bestimmung, sofern die übertragenen Sachen 
hinreichen, damit der Erwerber eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit dauerhaft 
fortführen kann. 
  



 

 

Gewöhnliche Aufenthaltsdauer im Inland als maßgebliche 
Voraussetzung für die Besteuerung 
 
Hat eine Person im Inland keinen Wohnsitz, kann es trotzdem zur Besteuerung nach 
deutschen Grundsätzen kommen. Entscheidend dafür ist, dass die Steuerpflicht auch durch 
eine nicht nur vorübergehende Aufenthaltsdauer im Inland entstehen kann. Sie liegt ohne 
weitere Prüfung bei einer ununterbrochenen mehr als sechsmonatigen Aufenthaltsdauer im 
Inland vor. Kurzfristige Unterbrechungen des Aufenthalts sind bei der zeitlichen Betrachtung 
unbeachtlich. Allgemeine Rechtsauffassung ist, dass eine Person zugleich im Ausland ihren 
Wohnsitz und im Inland einen gewöhnlichen Aufenthalt haben kann. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben war zu entscheiden, ob eine in der Schweiz 
lebende Fernsehmoderatorin in Deutschland steuerpflichtig war. Sie produzierte im Inland für 
einen Fernsehsender eine tägliche Show. Bei den Proben bestand für sie 
Anwesenheitspflicht. Die Vertragsdauer betrug vier Jahre. Auftragsgemäß arbeitete sie 
wochenweise an vier bis fünf Tagen in Deutschland. An den Wochenenden, während der 
sendefreien Sommerferienzeit und an weiteren arbeitsfreien Tagen fuhr sie in die Schweiz 
zurück. 
 
So wie das Finanzamt hielt auch der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 22.6.2011, I R 26/10) die 
Fernsehmoderatorin in Deutschland für unbeschränkt steuerpflichtig. Da für die 
unbeschränkte Steuerpflicht alternativ auf den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
abzustellen ist, lagen bei der Fernsehmoderatorin die Voraussetzungen zur unbeschränkten 
Steuerpflicht vor. Sie unterhielt ihren Wohnsitz in der Schweiz, ihr gewöhnlicher Aufenthalt 
war aber tätigkeitsabhängig in Deutschland. Bei der Prüfung des zeitlichen Umfangs eines 
Aufenthalts im Inland ist nicht auf ein Kalenderjahr abzustellen, sondern die ununterbrochene 
Dauer des Aufenthalts in Deutschland seit Aufnahme der Tätigkeit. Übliche 
Familienheimfahrten, urlaubsbedingte Abwesenheitszeiten und auch die vertraglich 
vereinbarte Sommerpause bleiben bei der Beurteilung unberücksichtigt. Maßgeblich für die 
Gesamtbeurteilung ist eine einzelfallbezogene zeitliche Gewichtung der kurzfristigen 
Unterbrechungen unter Berücksichtigung der Dauer des Gesamtaufenthalts. 
  



 

 

Gesetzgeber kassiert Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs: 
Kosten für berufliche Erstausbildung und Erststudium nach 
Schulabschluss nur als Sonderausgaben abziehbar 
 
Der Bundesfinanzhof hatte in mehreren Entscheidungen die Aufwendungen für die berufliche 
Erstausbildung und für ein Erststudium nach Schulabschluss zum Werbungskostenabzug 
zugelassen, wenn die Ausbildung bzw. das Studium der späteren Erwerbstätigkeit diente 
und die Aufwendungen von den Betroffenen (also z. B. nicht von den Eltern) selbst bezahlt 
wurden. 
 
Durch Änderung des Gesetzes sind die steuerzahlerfreundlichen Entscheidungen kassiert 
worden. Deshalb können Berufsausbildungskosten für die erstmalige Berufsausbildung oder 
für ein Erststudium nur im Rahmen des Sonderausgabenabzugs berücksichtigt werden. Der 
Höchstbetrag wurde zum 1.1.2012 von EUR 4.000,00 auf EUR 6.000,00 angehoben. 
  



 

 

Verfassungsmäßigkeit der ab 1. Januar 2009 geltenden 
Erbschaftsteuer wird geprüft 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH, Beschl. v. 5.10.2011, II R 9/11) hat in einem anhängigen 
Verfahren zur Erbschaftsteuer das Bundesministerium der Finanzen aufgefordert, dem 
Verfahren beizutreten. Das Gericht will prüfen, ob folgende Regelungen des 
Erbschaftsteuergesetzes mit dem Grundgesetz vereinbar sind: 
 
· Das Erbschaftsteuergesetz wurde zunächst Ende 2008 reformiert und im Dezember 2009 

noch einmal nachgebessert. Dadurch werden nur im Jahr 2009 - maßgeblich ist der 
Zeitpunkt der Steuerentstehung - Personen der Steuerklasse II und III gleichgestellt. Ab 
2010 werden diese Personen wieder unterschiedlichen Steuersätzen unterworfen und 
Personen der Steuerklasse II - wie schon bis 2008 - gegenüber Personen der 
Steuerklasse III besser gestellt. 
 

· Durch bloße Rechtsformwahl bzw. durch Willkürung von Betriebsvermögen kann der 
Anfall von Erbschaftsteuer unter bestimmten Bedingungen verhindert werden, ohne dass 
es auf eine Gemeinwohlverpflichtung und Gemeinwohlbindung des erworbenen 
Vermögens ankommt. So könnte zum Beispiel ein Steuerzahler ein bisher privates 
Festgeldkonto in das Betriebsvermögen einer gewerblich geprägten Personengesellschaft 
einlegen bzw. in eine GmbH (Beteiligung unmittelbar mehr als 25 %) einbringen und 
dadurch von den Vergünstigungen für die Vererbung von Betriebsvermögen profitieren. 
Zu bedenken ist aber, dass Steuerentlastungen nur bei Vorliegen entsprechend 
gewichtiger Gründe des Gemeinwohls und die vollständige Verschonung bestimmter 
Gegenstände von der Besteuerung nur im Ausnahmefall gewährt werden dürfen. 

 
Sollte der Bundesfinanzhof nach der Prüfung der Regelungen von deren 
Verfassungswidrigkeit überzeugt sein, wird er die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts einholen. 
  



 

 

Verpflichtung des Arbeitgebers zur Erteilung eines pflichtgemäßen 
qualifizierten Zeugnisses 
 
Haben sich ein Arbeitgeber und sein Arbeitnehmer in einem Prozessvergleich vor dem 
Arbeitsgericht darauf verständigt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entsprechend 
einem vom Arbeitnehmer gefertigten Entwurf ein „pflichtgemäßes qualifiziertes Zeugnis“ 
erteilt, so braucht der Arbeitgeber den Entwurf des Arbeitnehmers nicht ohne jede Änderung 
zu übernehmen. Vielmehr darf der Arbeitgeber in einem solchen Falle prüfen, ob die von 
dem Arbeitnehmer vorgeschlagenen Formulierungen den Grundsätzen der Zeugniswahrheit 
und Zeugnisklarheit entsprechen. Soweit dies nicht der Fall ist, darf der Arbeitgeber den 
Entwurf abändern. Dies geht aus einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, 
Beschl. v. 9.9.2011, 3 AZB 35/11) hervor. 
 
 
 
 
Versicherungsentschädigung nach Verkehrsunfall bei vorzeitiger 
Beendigung eines Leasingvertrags 
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH, Urt. v. 21.9.2011, VIII ZR 184/10) entschiedenen 
Fall ging es um die Frage, ob bei der vorzeitigen Beendigung eines Leasingvertrags mit 
Andienungsrecht und ohne Mehrerlösbeteiligung eine Versicherungsentschädigung dem 
Leasinggeber oder dem Leasingnehmer zusteht. Die Versicherungsentschädigung war 
aufgrund eines fremdverschuldeten Verkehrsunfalls vom Haftpflichtversicherer des 
Schädigers wegen der Beschädigung des Leasingfahrzeugs auf Totalschadenbasis gezahlt 
und vom Leasingnehmer nicht zur Reparatur des Leasingfahrzeugs verwendet worden. 
 
Nach Auffassung des Gerichts steht die Entschädigung dem Leasinggeber zu. Dies gilt auch 
insoweit, als die Versicherungsentschädigung den zum Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung 
des Leasingvertrags noch nicht amortisierten Gesamtaufwand des Leasinggebers 
einschließlich des kalkulierten Gewinns übersteigt. 
  



 

 

Termine 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden 

Termine Februar 2012 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung Scheck 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seitdem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung 

10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 

Gewerbesteuer 15.2.2012 20.2.2012 10.2.2012 
Grundsteuer 15.2.2012 20.2.2012 10.2.2012 
Sozialversicherung 27.2.2012 entfällt entfällt 

 

Termine März 2012 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung Scheck 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Umsatzsteuer 12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 
Sozialversicherung 28.3.2012 entfällt entfällt 

 

 

Die in dieser Mandanteninformation enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst. 
Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Die Ausführungen dienen aus-
schließlich der allgemeinen Information und können daher eine qualifizierte, fachliche Beratung im Einzelfall we-
der ganz noch teilweise ersetzen. GKK PARTNERS steht Ihnen dazu gerne zur Verfügung. 


